NÖ Heizkostenzuschuss 2010/2011
Die NÖ Landesregierung hat beschlossen, sozial bedürftigen NiederöstereicherInnen einen einmaligen Heizkostenzuschuss von € 130,-- zu gewähren.

Die Antragstellung erfolgt persönlich am Gemeindeamt Wimpassing!

Den Heizkostenzuschuss sollen erhalten:

· Bezieher der Mindestpension

· Bezieher von Arbeitslosengeld/Notstandshilfe

· Bezieher von Kinderbetreuungsgeld, der NÖ Familienbeihilfe, deren Familieneinkommen die nachstehenden Einkommensgrenzen nicht übersteigt

· Sonstige EinkommensbezieherInnen die die nachstehenden Einkommensgrenzen nicht überschreiten

Einkommensgrenzen:

Alleinstehend
€    793,40
Pro Kind zusätzlich
€    122,41
Ehepaar, Lebensgefährten
€ 1.189,56
Paar, 1 Kind
€ 1.311,97
Einkommensgrenzen für Bezieher von Arbeitslosengeld oder Kinderbetreuungsgeld

Alleinstehend
€    925,10
Pro Kind zusätzlich
€    142,73
Ehepaar, Lebensgefährten
€ 1.387,02
Paar, 1 Kind
€ 1.529,75
Bitte bringen sie sämtliche Einkommensnachweise (aller im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen) sowie ihre Kontonummer zur Antragstellung beim Gemeindeamt, im Erdgeschoss mit.

